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Kantonspolizei X      Geschäfts-Nr: 2025.123.456 
 
 
Leibesvisitation: Polizistin H    Effektenkontrolle: Grf N 
 
 
Rapport von     Gfr N  
Dienststelle    Polizeiposten E (Sicherheitspolizei) 
Datum     17. Mai 2025 
 
 
Betrifft Vorläufige Festnahme 

Art. 217 StPO 
 
Ort der vorläufigen Festnahme Hauptstrasse 80, Z, vor der Wohnung 
 
Zeit der vorläufigen Festnahme Samstag, 17. Mai 2025, 07.44 Uhr 
 
Personalien    Schröder Sandy    Geschlecht w 
Geburtsdatum    23.10.1990 
Heimatort    Dortmund, Deutschland 
Ausländerstatus   C Niederlassungsbewilligung  
Name des Vaters   Schröder Horst 
Name der Mutter   Schmitt Bianca 
Zivilstand    ledig 
Beruf     Versicherungskauffrau 
Privatadresse    Hauptstrasse 80, Z (Kanton X) 
 
 
Grund der vorläufigen Festnahme Die festgenommene Person wurde bei der Begehung eines 

Verbrechens oder Vergehens auf frischer Tat ertappt, 
unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen 
oder sie ist zur Verhaftung ausgeschrieben (Art. 217 Abs. 1 lit, 
a und b StPO).  

 
 
Sachverhalt 
 
In den frühen Morgenstunden des 17. Mai 2025, um ca. 01.30 Uhr, kam es an der Hauptstrasse 80 in 
Z zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Schröder Sandy und Stainkogler Sebbi. Gemäss der 
weiter anwesenden Person vor Ort, Wagner Mirco, griff Schröder Sandy mit einem Schirm 
Stainkolger Sebbi an, worauf dieser mit unbestimmten Verletzungen durch den ausgerückten 
Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht wurde.  
 
Nach der Festnahme wurde Schröder Sandy durch Pol H, Kpl I und Schreibendem, alle Sipo Kapo X, 
zum Hauptgebäude der Kripo transportiert. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kripo 
Kapo X.  
 
Orientiert:  
- 01.50 Uhr:   Pikett-Offizier O 
- 01.54 Uhr:  Kripokader-Pikett F 
- 02.58 Uhr:   Pikett-Staatsanwältin S 
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Haftort: Kantonsgefängnis X 
 
 
Ablauf der Invervention:  
Für den Transport zum Kantonsgefängnis X wurden Schröder Sandy Handschellen angelegt. Sie 
verhielt sich während der ganzen Zeit anständig und kooperativ.  
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         ____________________ 
         Gfr N 
 
 
      


